
und arbeiten werden, uns beim Aufbau des Landes praktisch 
mithelfen werden, ein politisches Mitbestimmungsrecht haben. 
Das wurde auch im Kommunalwahlgesetz so verankert. Es be
steht kein Grund, Ausländer von der politischen Mitverantwor
tung auszuschließen.

Zur Frage des passiven Wahlrechts sind wir auch der Mei
nung: Ausländer sollten einbezogen werden. Zur Frage des akti
ven Wahlrechts habe ich entsprechendes vorgelesen. Unsere 
Fraktion ist der Meinung, daß Ausländer sowohl aktives als auch 
passives Wahlrecht genießen sollen.

(Beifall bei Bündnis 90/Grüne und PDS)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Die Abänderungsanträge unterscheiden sich al
so neben kleineren Formulierungen darin, daß bei der PDS zu
sätzlich die Ausländer auch wählbar sein sollen.

(Zurufe: Beides!)

Ja, ich habe es bloß noch einmal wiederholt. Während bei der 
Fraktion Bündnis 90/Grüne nur beantragt ist, daß sie wählen 
dürfen ...

Dr. Reichelt (Bündnis90/Grüne):

Die Fraktion Bündnis 90/Grüne stimmt sowohl passivem als 
auch aktivem Wahlrecht für Ausländer zu, hat es allerdings nicht 
im Antrag stehen. Wir würden uns in dem Falle dem Antrag der 
PDS anschließen.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Gut. Ich kann jetzt nur davon ausgehen, was ich hier für Abän
derungsanträge habe. Die unterscheiden sich in diesem Punkt: 
Das Votum unterstützt also auch den Antrag der PDS zu dieser 
Frage. Die Textunterschiede müßten freilich, wenn darüber jetzt 
abgestimmt werden sollte, noch einmal abgeglichen werden, da 
man die beiden Texte auch nicht alternativ abstimmen kann.

Weitere Wortmeldungen zu den Abänderungsanträgen zu
nächst? - Es geht jetzt um folgendes: Ich hatte gesagt, die Ab
stimmung zu diesen Dingen - Länderwahlgesetz - wird erst 
nach dem Ländereinführungsgesetz möglich sein. Ich würde 
dann auch - falls jetzt nicht die Rückverweisung auch dieser Ma
terie an den Ausschuß verlangt wird - über die Abänderungsan
träge jetzt nicht abstimmen lassen, sondern einen Abstim
mungsvorgang machen - aber dann ohne Diskussion. Deswegen 
bitte ich jetzt noch um Wortmeldungen. - Bitte schön.

Horst Schulz (CDU/DA):

Eine Anfrage zu diesen Abänderungen. Beziehen sich diese 
Abänderungen nur auf zivile Personen, die sich in der DDR be
finden, oder ist das ein weiterreichender Antrag, der auch Mili
tärangehörige, die längere Zeit in der DDR weilen, betrifft? Wir 
wissen, das sind z. B. Offiziere der Sowjetarmee. Sollen die hier 
auch einbezogen sein?

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner :

Das ist eine Frage an die Antragsteller. Herr Gysi, möchten Sie 
darauf antworten?

Dr. Gysi (PDS):

Das bezieht sich nur auf Ausländer mit Hauptwohnsitz in dem 
jeweiligen Land.

(Zurufe)

Nein, haben sie nicht. Sie sind auf Grund eines Stationierungs
vertrages hier, nicht auf Grund einer Wohnsitznahme. Das ist 
ein beachtlicher Unterschied, juristisch. Also, sie wären nicht 
mit einbezogen. Es geht nur um Zivilpersonen, nicht um Bürger, 
die auf Grund von Stationierungsverträgen in den Ländern auf- 
enthältig sind.

(Zuruf: Und die Familien die dazu gehören?)

Die sind, was die Offiziere betrifft, auch auf Grundlage des Sta
tionierungsvertrages hier. Sie haben keinen Wohnsitz in dem 
Sinne.

(Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: Ich hatte den Ein
druck, Sie wollten noch etwas anderes sagen.)

Ich wollte dann bloß, was die exakte Formulierung betrifft, sa
gen: Die Formulierung, wie sie vom Bündnis 90/Grüne gewählt 
worden ist - wenn Sie sich einmal die beiden Exemplare vorneh
men -, muß schon heißen: Wahlberechtigt sind auch Ausländer, 
die am Wahltag - das müßte sowieso eingefügt werden - das 
18. Lebensjahr vollendet und im jeweiligen Land mindestens seit 
zwei Jahren ihren Hauptwohnsitz haben. - So müßte die exakte 
Formulierung lauten. Es müßte dann entsprechend bei § 10 
Abs. 1 lauten: Wählbar sind auch Ausländer, die am Wahltag das 
18. Lebensjahr vollendet haben und mindestens seit zwei Jahren 
im jeweiligen Land ihren Hauptwohnsitz haben.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Offenbar besteht da noch leichter Korrekturbedarf. Da sich 
aber dann an der Sache nichts ändert, sondern nur an den For
mulierungen, und ich angekündigt habe, daß ich über diesen 
Punkt im Zusammenhang mit der Schlußabstimmung abstim
men lassen würde, können wir dies hintenan stellen und die bei
den antragstellenden Fraktionen bitten, zur Endabstimmung 
den einheitlichen, miteinander abgestimmten Text vorzulegen. 
- Bitte schön.

Zwischenbemerkung von den Liberalen:

Herr Vorsitzender! Ich möchte darauf aufmerksam machen, 
daß wir über verschiedene Dinge abstimmen. Man sollte einzeln 
abstimmen. Es geht um den § 7, um die Fünf-Prozent-Klausel 
und um den anderen Tatbestand. Man muß also einzeln darüber 
abstimmen, nicht im Block.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner :

Wir stimmen jetzt überhaupt noch nicht ab. Es wird drei Ein
zelabstimmungen geben. Es geht gar nicht anders. Das eine ist 
das Thema Sperrklausel, das andere ist das Thema aktives Wahl
recht, und das nächste ist das Thema passives Wahlrecht. Das 
sind drei Dinge, bei denen man sich jeweils unterschiedlich ver
halten kann. Also sind getrennte Abstimmungen sinnvoll. - Bitte 
schön, Herr Krüger.

Dr.-Ing. Krüger (CDU/DA):

Herr Präsident! Ich bitte sicherzustellen, so wie Sie es heute 
morgen angekündigt haben, daß die Fraktionen noch Gelegen
heit haben, sich zu diesen Anträgen in jedem Fall zu verständi
gen.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Ich hatte es hier schon angekündigt, daß ich das 
so machen und dieser Bitte entsprechen will, die heute vormit
tag an mich herangetragen worden ist. Das würde auch den bei
den Fraktionen PDS und Bündnis 90/Grüne die Möglichkeit ge
ben, die endgültigen Texte, die zur Abstimmung stehen sollen, 
festzustellen. Danke schön. Ich sehe jetzt keine weiteren Wort
meldungen dazu. Dann ist die Aussprache hierzu geschlossen.
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